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abgewiesen; heute wäre 11la  - troh diese zusätzlichen sıch VO  > den Normen der Kırche oder auch praktısch VO

Priester. Vielleicht werden WIr bald ebenso den Jetzt abge- den Gemeıinden dıstanzıeren. Wıe dıe Kırche auf dıe
wıesenen Laienseelsorgern nachtrauern. Natürlich WeTr- Dauer dieses Potential verdaut, 1st dıe Frage;, die noch be-
den durch den verstärkten Eınsatz VO Laijenseelsorgern vorsteht und ohl die renzen uUunNnserer Kraft und
die Probleme 1ın der Kıirche nıcht einfach wenıger; 1St Phantasıe gehen wiırd. Diese Fragen verdienen C5S, dafß WIr
aber die schlechteste Lösung, WECNN 1ın der Kırche Fragen, alle sS$1e nıcht unbeachtet lassen.
WI1€e z dıe der VIr] probatı, offtiziell tabuisiert werden. Und w1e€e werden WIr kırchlich miıt der Tatsache fer-

uch WECNN HUT ıne begrenzte Zahl VO  — Laientheo- Ug, dafß WIr künftig WI1€e 1ın anderen akademischen Bere1-
logen 1im pastoralen Diıenst eingestellt wiırd, MU: sıch die chen auch MmMIt eıner beträchtlichen Tahl arbeıtsloser
Kırche darauf einstellen, dafß S$1e In Zukunft auf jeden Theologen, aber MIt viel zuwenıg Priestern rechnen
Fall mıt einer beachtlichen Zahl VO  —; ausgebildeten Laıen haben?

iun haben wiırd. Welche Auswırkungen ann diese Ent- Karrer: Ich weılß keın Patentrezept. Dıie Sıtuation 1St ‚Warwicklung haben? INn der Schweiz Sanz anders als In der Bundesrepublık; In
Karrer: Hıer lıegen für miıch auch noch viele offene Fra- ÖOsterreich sıeht wıieder anders 4aUus Wenn iıch sehe, daß
SCH Natürlich hat Auswirkungen, WEenNnn Tausende VO WIr Tausende VO studierenden Lai:entheologen un
ännern und Frauen mıt theologischer un relıg10nspäd- La:entheologinnen haben, die VO  — vornherein wIssen, da{fß
agogischer Kompetenz immer mehr das Selbstbewußtsein s1e nachher 1in der Schule oder 1m pastoralen Diıienst keine
der Kırche mıtprägen. Unter ıhnen sınd Leute verschie- Chance ZzUuU  r Anstellung haben, annn einen das nıcht unbe-
denster Schattierung In polıtischer und gesellschaftlıcher teilıgt lassen. Es xıbt schon viele herzhafte Vorschläge,
Hınsıcht, s1e haben unterschiedliche Qualifikationen un aber keine durchschlagenden Ratschläge. Man müfßte
Interessen, sınd Verheiratete und Unverheiratete un auch Möglıchkeiten einer Beschäftigung über den kırchli-
Leute mIıt sehr unterschiedlicher ähe und Dıstanz DA chen Bereich hınaus 1INns Auge tassen und SOWeIlt möglıch
Kırche. Es x1bt darunter auch Männer un Frauen, die die Leute ZUur Selbsthilte ITmMUNLier:

ZumOund Selbstverstandnıs des
Religionslehrers
Eine Erklärung der Kommiıissıion Ttur Erziehung un Schule der eutschen
Bischofskonterenz

ten inhaltlıch treıliıch VO  — den Bischöten erantworteteAls Erganzung UNSCICTN Bericht (vegl. ds Heft, 497} do-
bumentieren Z01LY die zentralen Passagen der bischöflichen Fr- Lehrplänen In der Organısatıon selınes Unter-

richts 1St der Religionslehrer den Rahmen des-klärung, die sıch miıt der Stellung des Religionslehrers ım
Spannungsfeld DO  s Schule und Kirche, m1E seiner Eigenschaft wärtigen Schulwesens gebunden. Er 1St Z

als enge des Glaubens UN): seiner Spiritnalıtät befassen. Erhaltung der Dıszıplın In der Klasse und nıcht zuletzt
eıner Leistungsbewertung der Schüler verpflichtet W1€
jeder andere Lehrer in anderen Fächern auch. Der Reli-Religionslehrer un Schule g]onsunterricht hat teıl der allgemeinen Aufgabenstel-

Der Religionsunterricht 1St ordentliches Lehrfach ın der lung und Erzıehungsauftrag der Schule. Di1ie
Schule. Seine Noten sınd „versetzungserheblich”. Dıie Zielsetzung der Aufgaben der Schule sollen VO elı-
meılsten Religionslehrer haben sıch durch ıne staatlıche g10nsunterricht her mıtbegründet und werden.

Religionsunterricht 1St dabe!1 WI1e€e jeder Fachunterricht auftPrüfung für dieses Fach qualifiziert. Sıe haben neben dem
Religionsunterricht noch andere, „profane” Fächer eın wissenschaftliches Bezugstach, hıer die Katholische
terrichten. In der Regel sınd s1e W1€e hre Fachkollegen Be- Theologie, verwıesen. So gyesehen 1ST Religionsuntericht
amte oder Angestellte des Staates. Hınzu kommt die ın altersstufengemäße Retflexion des Glaubens der Kırche
verschiedenen Bundesländern unterschiedlich große Zahl den Lernbedingungen der Schule. FEbenftalls spıelen
der 1im kırchlichen Dıenst stehenden Religionslehrer und be]l der inhaltlıchen und methodischen Gestaltung VO  —

Katecheten. Für S1€e alle 1St die staatliche Schulverwaltung Religionsunterricht andere Wissenschaften 1ne Rolle,
3 die Theorien des Lernens, der Didaktıik SOWIe —weısungsgebend. Jeder Religionslehrer mufß sıch daher

die Vorgaben un Bestimmungen des Staates halten, un: tassende erziehungswissenschaftlıche Reflexionen un
1im Sınne der Partnerschaftt VO  — Staat und Kıirche mu die Posıtionen.
Kıirche eın Interesse daran haben, da{fß der Religionslehrer Eın Religionslehrer, dem ZUuUerst daran lıegt, den Glauben
dies LUr für seıne Schüler lebensbedeutsam werden lassen und

S1e verantwortlichem Denken un: Verhalten 1m Hın-Dıie staatlıche Autoriıtät trıtt dem Religionslehrer VOT al-
blick auf Religion un Glaube befähigen, kann daslem in der staat1ichen Schulautsicht und INn den verordne-
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nıcht ohne eın tundiertes theologisches Wıssen. Um 1ne g10nsunterricht nıcht auf die Dauer se1n Proftfil verlieren
entsprechende Ausbildung gewährleisten, hat die soll Die Kırche bringt dem Reliıgionslehrer das Vertrauen
Deutsche Bischofskonferenz 1n ihrer Herbst-Vollver- N, da{fß die Glaubensvoraussetzungen seıiner
sammlung 1982 estimmte „Kırchliche Anforderungen Schüler besten kennt un deshalb einen gewıssendie Studiengänge für das Lehramt 1n katholischer elı- Spielraum tür die rage benötigt, WI1eEe die Mıiıtte des Jau-
102“ gestellt (vgl Dıi1e deutschen Bıschöfte, 55 Der Ka- bens ehesten den Schülern als Lebensmiutte nahege-tholischen Theologie 1St die Aufgabe gestellt, den bracht werden annn Diıesem Vertrauen mu die
Glauben der Kırche als für heute relevant darzustellen Bereitschaft des Religionslehrers entsprechen, über seıne
un dıe Bedingungen des Glaubenkönnens und die We1- tachliche Qualitfikation hınaus der iıhm durch die Kırche
sec  —_ der relıg1ösen Sensıibilısıerung ertorschen un verliıehenen Beauftragung und Sendung Lreu se1in.
retlektieren. Der Religionslehrer darf miıt Recht als der
theologische Fachmann In der Schule gelten. Seıin Stu- Religionslehrer un Kırchedium der Theologie und ıhrer Didaktık, SOWIEe seıne Ort-
un Weıterbildung, sollen dıese seıne wıssenschaftliche Neben der staatlıchen Schulaufsicht 1St I\{irche für den Re-
Kompetenz sıchern und stärken. Daraus ergıbt sıch, da{fß lıgı1onslehrer dıe entscheidende Bezugsgröße und Autori1-
eın solcher Religionslehrer aufgrund seiner spezıtıschen tat. Sıe wırd auf mehrtache Weıse und durch verschiedene
tachlichen Kompetenz auch eın entsprechendes professio0- Personen mMI1t unterschiedlicher Verantwortung un Kom-
nelles Selbstverständnis und Selbstbewufitsein entwiıickelt. PpEeLENZ repräsentiert: Dıie Bischöfe und die VOoO ihnen mI1t
Nur kann sıch nıcht 1U  —_ der persönlıchen, sondern der Unterstützung der Religionslehrer und der Begleıtung
auch der tachlichen Anerkennung der Kollegenschaft In des Relıgionsunterrichtes Beauftragten, die Eltern der
der Schule erfreuen. Schüler, die Ptarrer und die Pfarrgemeinden 1m Eınzugs-

gebiet der Schulen un nıcht zuletzt die Schüler selbst mıtJe weıter sıch Kırchengemeinde und Schule einem Ort iıhren unterschiedlichen Eınstellungen allem, W as Kır-lebensmäßıg auseinanderentwickeln, stärker wırd
der Religionslehrer sıch als allein kompetent für dıe lau- che heißt

Dıie Autorität der Kırche wırd dem Religionslehrer VO  — al-bensreflexion den Bedingungen VO Schule empfin-
den, auch die kırchliche Autorität. Sıch selbst lem beı der Verleihung der „Miss10 canonıca” bewulßist.

Diese törmliche und verbindliche Beauftragung ZU elı-kommt allerdings auch mehr als alleın gelassen
VOT Ebenfalls ISt aut diese Weıse dıe relatıve Eıgenverant- g10nsunterricht erg1ıbt sıch au Artıikel / Absatz des

Grundgesetzes, wonach der Religionsunterricht 1n ber-wortung des Fachmanns für Religion In der Schule g-
wachsen. Der eigenständıge Diıenst der Vermittlung einstımmung mıt den Grundsätzen der Reliıgionsgemein-
zwıschen dem überlieterten Glauben der Kırche un der schaft erteılen 1St. Daraus tolgt, daß der Religionsleh-

Ter dıe katholische Glaubens- un Sıttenlehre denLebens- un: Denkwelt heutiger Junger Menschen 1ın der Heranwachsenden authentisch un unverkürzt vermiıttelnSchule durch den Relıgionslehrer sollte daher DOSItIV 5C- un bestrebt se1ın mufßs, den Schülern eın Beıspıel christlıi-sehen un bewertet werden. Protessionalisierung bedeu-
tet nıcht als solche schon Dıistanzıerung VO Glauben und chen Lebens geben. Zu einem solchen „Beıspıiel chrıst-

lıchen Lebens gehören die regelmäßige Miıtteier derKıirche. Eucharistie, der Empfang der Sakramente auch miıt den
ber sınd doch auch dıe Getfahren dieser Entwicklung eıgenen Kindern der lebendige Austausch mıiıt anderen

sehen. SO W1€ die Theologie zurückverwıesen 1St auf Gemeıindemıitgliedern un: eın Leben nach christlichen
dıe Glaubenspraxis der Kırche, ISTt CS auch der Religions- Grundsätzen. Di1e Verleihung der „Miss10 canonıca“ IST
unterricht. Eın Religionslehrer, der seınen Religionsun- also mıt der Erwartung un: Verpflichtung verbunden,terricht nıcht mehr in Verbindung mMI1t der lebendıgen daß der Religionslehrer seinen Unterricht 1ın Übereinstim-
Überlieferung und dem gegenwärtigen Glaubensver- MUNgs miıt dem Glauben der Kırche erteılt und seın eiıgenes
ständnıs der Kırche sıeht, wırd auch den Schülern nıcht Leben den Grundlagen des Glaubens Orlentiert.
mehr das geben, worauf S$1€e 1mM Religionsunterricht An- 1St anzustreben, da{fß dort, noch nıcht geschieht,
spruch haben Den authentischen katholischen Glauben die Verleihung der „Miıssı1o0 canonıca“ 1n einer ZOoLLES-
kennenzulernen. Dazu gehören aber nıcht 1U Intorma- dienstlichen Feıer durch den Bischof erfolgt.
t10N und Refilexion, sondern ebenso Bekenntnis UN: Zeug- Die Gemeılnsame Synode der Bıstümer In der Bundesre-
nN1ıS Sıe erwachsen 4U5S lebendigem Austausch publık Deutschland Sagtl, da{fß der Religionslehrer bereit
Christen besonders in der Pfarrgemeinde. Insotern dart seın soll,; die Verantwortung der Kırche tür die Inhalte des
sıch eın Religionslehrer nıcht zufriedengeben mIt seiıner Religionsunterrichts mıtzutragen. Diıese Bındung des Re-
Rolle als „Fachmann für Reliıgion In der Schule“ Dıie Kır- lıgı1onslehrers dıe Kıirche 1St nıcht 1mM Sınne eınes „Dlın
che un hre Sendung durch Jesus Christus verpflichten den Gehorsams“ verstehen. Sıe ertordert zugleich
auch ihn unbeschadet seıner spezifischen Kompetenz Sensıibilität für Fehler und Schwächen SOWI1e die Bereılt-
auch dann, WEeNN seıne Schüler seiner Bemühun- schaft Veränderungen un Reformen. Daraus können
pCn sıch VO  — Glaube un Kırche dıistanzieren. 1mM Einzeltall auch Konflikte entstehen. Manches kannn die
Dıie zentralen Inhalte des Glaubens muUussen 1mM Miıttel- Beziehung des Religionslehrers ZUr Kırche belasten: Diıe
punkt des Relıgi1onsunterrichtes stehen, Wenn der elı- eıgenen Identitikationsschwierigkeiten mıt der Kırche
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können wachsen; theologische Außerungen un kıirchen- gionslehrer als eınen, der aufgrund selnes Religionsunter-
richtes in der Schule auch miıt den distanzıerten undamtliche Stellungnahmen verständlich interpretlieren,

ann Z Problem werden; kann schwer se1n, hinsıcht- nıchtgläubigen Jugendlichen 1m Gespräch ISt; S1e braucht
ıch ihrer Verbindlichkeit unterscheiden und offen- seıne didaktischen Erfahrungen 1ın Katechese und Ver-
bleibende Fragen An halten Dıie Bındung, WI1e S1€e durch kündıgung. Der Religionslehrer kann In der Gemeinde
die Verleihung der „Mi1ss10 canonıca”“ gegeben ISt, kann auch eın Anwalt der Jugend se1n, der mithıilft, dafß Jugend-
dıe Spannung zwıschen Anspruch und Realıtät, zwıischen lıche Jjenes Verständnis und jenen Raum finden, In dem
der Botschaft Jesu un: der tatsächlichen Erscheinungs- sıch anders als dies In der Schule möglıch I1STt die Aus-
welse der Kırche nıcht ausklammern. Liebe ZUr Kırche rucksformen iıhres Glaubens ANgSEMESSCH enttalten kön-
un Kritik schließen einander nıcht aus NC  .

Im Synodenbeschluß ZzUuU Religionsunterricht 1St der In den Fürbittgebeten der Pfarrgemeinden sollte das (G€E=-
bet tür Religionslehrer, Lehrer, Schüler und ElternWunsch ausgesprochen, da{fß katholische Religionslehrer Brauch se1n.hre Erfahrungen auch In die katechetische Arbeıt der Ge-

meınde einbringen O Der Wunsch 1St richtig, ıh Schwierigkeıten 1mM Verhältnıs zwischen Religionslehrer
ertüllen erwelst sıch aber A4aUS vielen Gründen oft als un: Pfarrgemeinde tinden nıcht selten ihren Ausdruck 1mM
schwıer1g. Dıie selbstverständliche Beziehung des elı- Verhältnis zwıschen Religionslehrer und Pfarrseelsorger.
yionslehrers ZUr Gemeinde 1St SChH des Auseıinandertal- Ursachen hierfür können zunächst 1m mangelnden Wıllen
ens der Lebensräume (Pfarrgemeinde, Wohngebiıet, gegenseıtiger Partnerschaft und Kommunikatıon lıe-
Arbeıitsfeld, Schulbezırk) vielerorts nıcht mehr gegeben. SCHh S1e können aber auch Zanz einfach technısch-organı-
Dıiıe schwindende räsenz der Pfarrgeistliıchen in der satorischer Art se1n, WECNN Schüler mehrerer Pftarreien

iıne Zentralschule besuchen und der Lehrer nıchtSchule bedingt darüber hınaus die Auflösung einer bıs-
lang vorhandenen „institutionellen” Beziehung zwıischen Schulort wohnt. Dıie Kommunikatıon 1St oft auch da-

durch erschwert, daß der Priestermangel eıner zeıtlı-Religionslehrer un Pfarrgemeinde. Schwerwiegender
noch 1St die Tatsache nN, da{fß viele Religionslehrer chen Überforderung des einzelnen Pfarrseelsorgers tführt
In der Gemeıinde bısher keınen festen Platz un: keıiıne 7u diesen außerlichen Schwierigkeıten der Verständigung
Aufgabe sehen, dıe ihrer spezifischen Kompetenz un ih- kommen tieferliegende Ängste auf beıden Seıten hınzu.
IN0 kirchlichen Beauftragung entsprechen. Nıcht selten IST Priester befürchten, möglıcherweıse auf Gebieten gefiOr-
der Autbau der gemeindlichen Katechese mıt negatıven dert werden (neue Ansätze in Pädagogık und elı-
Ertahrungen 1mM schulischen Unterricht belastet. Das g10nspädagogı1k), in denen S1€e sıch nıcht Hause fühlen.

Diıese Sıtuation wiırd adurch verschärft, da{fß ımmer wen1-führt entsprechenden Brüskierungen der Religionsleh-
DET. durch die Gemeinde. Manchmal werden die ın den SCI Geıistliche In der Schule prasent seın können.
Gemeıinden wohnenden Religionslehrer bewulßfst VO der uch be1 den Lehrern g1bt Ängste. Manche befürchten,
Gemeindekatechese ausgeschlossen, ıne befürchtete da{fß durch den Kontakt die eıgene Kıirchlichkeıit eıner krı-
„Verschulung” der Katechese vermeıden. tischen Prüfung unterzogen wiıird. Dazu kommt beı vielen
TIrotz dieser Schwierigkeıiten mu festgehalten werden: die orge, VO Ptarrer für viele notwendıge Aufgaben der
Der Religjionslehrer raucht dıe Gemeinde. Er ann sel- Ptarreı beansprucht werden und zusätzlich der
nNne Dienst in der Schule auf Dauer NUr nachkommen, Vieltalt schulischer Verpfilichtungen weıtere Belastungen
WEeNN selber 1ın der Pfarrgemeinde die Grundlage un: aufgebürdet bekommen.
den Erfahrungshintergrund für seiınen eıgenen Glauben Irotz solcher Schwierigkeıiten ollten VO  —_ beiden Seıten
hat Hıer tindet Jugendliche un Erwachsene, dıe mıiıt
der Kirche und iın der Gemeıinde leben und siıch Ww1€e Kontaktmöglichkeıiten nıcht NUTr durch förmliche (Je-

spräche, sondern auch durch intormelle Begegnungeneınen christlichen Lebensvollzug emühen. In der S2:
meinde kann spirıtuelle Impulse erhalten un Stärkung entdeckt un gefördert werden. Sıe können dazu führen,

dafß Vorurteıle abgebaut und Chancen relig1onspädagog1-seınes Glaubens erfahren. Hıer kann seın Leben 4US dem scher und pastoraler usammenarbeıt wahrgenommenGlauben VO  - Verkümmerung ewahrt bleiben. Hıer kann werden.
der Glaubenserfahrung vieler Chrısten teilnehmen

un seıne Impulse einbringen. Nıcht zuletzt 1St dıe Ptarr-
Der „pastorale Dienst  4a desgemeınde der Ort, dem ıne interessierte un CNSA-

gı1erte Gruppe für die Sache des Religionsunterrichtes 1n Religionslehrers
der Schule tindet. Die Religionslehrer werden 1m allgemeınen nıcht Z

Gruppe derer gezählt, die 1Im „pastoralen Dienst“ der Kır-Nıcht NnUu  F der Religionslehrer raucht dıe Pfarrgemeinäe,
auch dıe Pfarrgemeinde braucht den Religionslehrer. che stehen. Das hängt auch miı1ıt der vorwiegend
Denn die Glaubwürdigkeıt iıhrer Glaubensvermittlung 1St schultheoretischen Begründung des Religionsunterrichtes
abhängıg VO der Übereinstimmung miıt den anderen 'TIrä- bzw miıt dem schon angesprochenen tachlichen Selbstver-
SErn un Räumen relıg1öser Erziıehung. Dıie Gemeinde ständnıs des Religionslehrers Die Gemeın-
raucht den Kontakt mıiıt Eltern und Lehrern bzw miıt El- SAamMme Synode der Bıstümer In der Bundesrepublık
ternhaus und Schule. Dıe Gemeinde raucht den elı- Deutschland WI1€e auch die Erklärung der Deutschen Bı-
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schofskonferenz Zr Ordnung der pastoralen Diıenste“ Dıenst Jungen Menschen vollzıehen kann“
beschränken den Begrift „pastoraler Diıenst“ auf jene Derselbe Synodenbeschlufß stellt heraus, dafß „nıcht NUu  —_
Dienste, die haupt-, neben- oder ehrenamtlich VOT allem eın Bescheidwissen über Religion und Glaube, SON-

inneren Autbau der Gemeıinde beteıilıgt sınd. Dennoch dern immer auch die Ermögliıchung VO Relıgion und
wırd InNna  — legitimer Weiıse beı der Erteilung des Religions- Glaube selbst geht  “ Dıe Ermöglichung und der
unterrichtes VO eıner „pastoralen Aufgabe“ sprechen Vollzug VO  — Glaube, Hoffnung und Liebe sınd emnach
können. Theologisch äfßrt sıch 1ne solche Aussage aus der mıt angezıelt. BeI einem Reliıgionsunterricht, der sıch der
1im Il Vatıcanum entwıckelten Gemeindetheologie erhe- Theologie verpflichtet weıls, 1ST das auch nıcht anders
ben Danach 1St in jeder Gemeıinde dıe Kırche als (Ganze enkbar. Das bedeutet aber: Christliche Lebensvollzüge
gegenwärtig. Dıie einzelne Gemeıinde aber verwirklıcht W1€e Feıier des Gottesdienstes, Gebet oder Glaubensbe-
sıch in bestimmten Grundvollzügen: Dıakonia, Liturgıa, kenntnis gehören ZUuU Gegenstand des Relıgionsunter-
Martyrıa, die sowohl der Sammlung dem inneren Auf- richtes, W1€ S$1e ZUT Mıtte des Glaubens gehören. Wer
bau der Gemeıinde als auch der Sendung dem Zeugnıis Verständnis für diese Glaubensvollzüge be] den Schülern
ın der Weltrt dıenen. wecken vVCIMmMaAaß, hat S$1e diesen Vollzügen eın Stück na-

her gebracht, auch WEenNnn der Religionsunterricht In derGerade der Sendungscharakter der Kirche bzw. ıhr Auf-
tırag UT Evangelısatıon WeIlst dem Reliıgionsunterricht e1l- Schule nıcht selbst und direkt in solche Vollzüge einüben

ZS  - besonderen Auftrag Schulischer Reliıgionsunter-
richt, der bekenntnisgebunden erteılen 1St, 1St nach Es x1bt ZuLE Gründe, den „pastoralen Aspekt” des elı-
dem Selbstverständnis der Katholischen Kırche un den g10nsunterrichtes nıcht einselt1g herauszustellen. Sıe lıe-
zwıschen Staat und Kırche getroffenen Vereinbarungen SCH VOTr allem ın der doppelten Begründung des
eingebunden ıIn die Verkündıigungstätigkeıit der Kırche Religionsunterrichtes VO Auftrag der Schule und VO
un ihr Selbstverständnis. Der schulische Religionsunter- Auftrag der Kirche her und In der orge aller, die tür
richt ann andererseıts L1LUTr den Bedingungen VO den Religionsunterricht verantwortlich sınd, dadurch die
Schule durchgeführt werden, nıcht selten in einem schultheoretische Begründung vernachlässigen und
entchristliıchten, für Glaube un Kırche wen1ıg aufge- auf lange Sıcht die Exıistenzberechtigung des Religionsun-
schlossenen Miılieu. In solchen Fällen 1St der Relıgionsleh- terrichtes 1mM Fächerkanon der Schule gefährden.
Ter herausgefordert, mıt selner Person einzustehen für die Nıchtsdestoweniger 1St legıtım, die Aufgabe des elı-
Verkündigung der Kırche. Es annn sıch aber auch eın be- gionslehrers als „pastoralen Dienst“ sehen und be-
utsamerer indirekter Weg empfehlen, Wenn dıe Schüler- zeichnen. Deshalb sollten Religionslehrer 1im Seelsorge-
sıtuatıon dies ertordert. Der spezıelle pastorale Diıenst des team auftf Gemeıinde-, Ptarrverbands- oder Dekanatsebene
Religionslehrers 1St iın diesem Fall vergleichbar mıiıt dem vertreten seın
kirchlichen Diıenst SOgENANNLEN Fernstehenden über-
haupt.
In diesem entchristlichten Miılheu sınd aber sehr ohl Der Religionslehrer als euge
auch Junge Menschen anzutreffen, die den Glauben In Dıe ırekte oder doch iındırekte Forderung, der elı-
seiner Fülle kennenlernen und leben wollen und daher g1onslehrer solle Zeuge se1ın, tindet sıch ıIn mehreren
VO Religionslehrer ErWarten, da{fß ihnen das Evange- Dokumenten ZU Religionsunterricht. apst Jo-
1UuUm als Ganzes verkündet. hannes Paul I1 betont In seınem Apostolischen Schreiben
Indem sıch eın Relıgionslehrer auf den Verständnishori- „Catechesı tradendae“ (Nr 5 dafß Aufgabe un: „End-
ZONL seıner Schüler einläfßt und VO dort A4US mIıt ihnen zıel“ der Katechese diesem Begritf wırd In dem für
nach der Miırtte des Glaubens maet. vollzieht auf seıne die Weltrkirche geltenden Schreiben der Religionsunter-
spezıfische Weıse die Sendung der Kıirche mIıt Seine Ö1- richt subsumıiert ISt, „Jemanden nıcht NUu  n ıIn Kontakt,
tuatıon 1St dann vergleichen mIıt der des Paulus VOT sSe1- sondern 1ın Gemeinschaftt, ın Lebenseinheit mıt Jesus Chri-
N  — Zuhörern auf dem Areopag Apg /,16—34). Man STLUS bringen“ Di1e Erfüllung dieser Aufgabe elı-
kann den Dıiıenst des Religionslehrers In der Schule auch gyionslehrer VOTFauUs, die ıne solche Verbundenheit leben

den heutigen Umständen als einen missionarischen und sSOmIt Zeugen dieser Lebenseinheit sınd. Entspre-
Diıienst bezeichnen. chende Aussagen tinden sıch auch In dem Rundschreiben
Der 1mM Synodenbeschlufßs deutlich herausgestellte „diıako- apst Pauls „Evangelı nuntıandı“ (Nr 41/46/76).
nısche Charakter“ des Reliıgionsunterrichtes In der Schule Der Beschlufß der (Gemelmsamen Synode der Bisiümer ın
wıderspricht dem nıcht. Er stellt vielmehr die spezıfısche der Bundesrepublık Deutschland „Der Religionsunter-
Oorm des Sendungsauftrages eınes Religionslehrers dar: richt in der Schule“ erwartet VO Religionslehrer, da{ß
„Zu einer Kırche, die sıch auf Jesus Christus beruft, g- sıch miıt der befreienden Botschaft des Evangelıums ıden-
hört als ureigene Aufgabe dieses ‚Daseın für andere‘. Un tifiziert Wırd in 1ne Außenseiterrolle SC
abhängıg davon, ob dıe Menschen ihr gehören oder drängt, weıl sıch mıt der Sache des Evangelıums
nıcht, mu S$1e bereıt se1ın, ihnen mıt dem diıenen, W3as identifiziert, soll sıch nıcht scheuen, diese Rolle bewulßt
S1€e 1St un W as ihrem Auftrag entspricht. Religionsunter- anzunehmen Für den Religionslehrer sollen „Relı-
richt In der Schule 1STt 1ne der Formen, ın denen S1€e diesen 210S1tät und Glaube nıcht NnUu  —_- eın Gegenstand, sondern
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auch eın Standort“ seınS soll bereit se1n, „dıe Sa- [)as bedeutet auch, da{fß dıe Freiheıt, die der Glaube -
che des Evangelıums seiıner eigenen machen und S1e möglıcht, bezeugen mußß; da{fß deutlich macht, W1€ Le-

sovıel iıhm lıegt — glaubwürdıg bezeugen” benserfahrungen 1M Lichte des Glaubens gedeutet werden
In der „Erklärung ZUTr gegenwärtigen Diskussion den können; da{fß Zeugn1s davon g1bt, da{ß (sott auch eın
Religionsunterricht”, die VO Zentralkomitee der deut- (sott der Sünder und Schwachen 1St Nıcht zuletzt soll der
schen Katholiken 1mM Jahre 1980 herausgegeben wurde, Religionslehrer auch Zeuge seın tür dıe gesellschaftlıche
wiırd gESART, da{fß „dıe gegenwärtig besonders häufig g- Relevanz des christlichen Glaubens.
stellten Fragen nach Sınn un Zusammenhängen mensch- Sensibilisierung für diese Dımension heißt, da{fß 1mM lau-
lıchen Lebens 1mM Religionsunterricht aufgenommen ben keıne Geborgenheıit gesucht werden darf, die absiehrt
un dem christlichen Glauben gemäfß beantwortet werden VO  — den Problemen der Mitmenschen.
(sollen). Die yrößte Bedeutung hat dabe!1 das persönlıche
Glaubenszeugnis des Religionslehrers.“ Und „wenıgstens Zur Spirıtualität des Religionslehrersansatzhaft sollte etwas VO Erfahrungswissen gläubiger
Exıstenz dem Jungen Menschen zugänglıch gemacht WCI- Um seiıner schwierigen Aufgabe gerecht werden,
denDokumentation  517  auch ein Standort“ sein (2.8.2), er soll bereit sein, „die Sa-  Das bedeutet auch, daß er die Freiheit, die der Glaube er-  che des Evangeliums zu seiner eigenen zu machen und sie  möglicht, bezeugen muß; daß er deutlich macht, wie Le-  — soviel an ihm liegt — glaubwürdig zu bezeugen“ (2.8.3).  benserfahrungen im Lichte des Glaubens gedeutet werden  In der „Erklärung zur gegenwärtigen Diskussion um den  können; daß er Zeugnis davon gibt, daß Gott auch ein  Religionsunterricht“, die vom Zentralkomitee der deut-  Gott der Sünder und Schwachen ist. Nicht zuletzt soll der  schen Katholiken im Jahre 1980 herausgegeben wurde,  Religionslehrer auch Zeuge sein für die gesellschaftliche  wird gesagt, daß „die gegenwärtig besonders häufig ge-  Relevanz des christlichen Glaubens.  stellten Fragen nach Sinn und Zusammenhängen mensch-  Sensibilisierung für diese Dimension heißt, daß im Glau-  lichen Lebens  im Religionsunterricht aufgenommen  ben keine Geborgenheit gesucht werden darf, die absieht  und dem christlichen Glauben gemäß beantwortet werden  von den Problemen der Mitmenschen.  (sollen). Die größte Bedeutung hat dabei das persönliche  Glaubenszeugnis des Religionslehrers.“ Und „wenigstens  Zur Spiritualität des Religionslehrers  ansatzhaft sollte erwas vom Erfahrungswissen gläubiger  Existenz dem jungen Menschen zugänglich gemacht wer-  Um seiner schwierigen Aufgabe gerecht zu werden,  den ... Kein Medienpaket kann das Glaubenszeugnis des  braucht der Religionslehrer eigene Formen des geistlichen  Religionslehrers ersetzen“ (5.6).  Lebens. Er braucht eine Spiritualität, die von einer Offen-  In der „Stellungnahme zum Religionsunterricht“, die vom  heit zu Gott und zu seinem Mitmenschen geprägt ist, eine  Beirat Erziehung und Schule im Jahre 1981 erarbeitet  Spiritualität, die ihm hilft, Durststrecken und Krisen im  worden ist, heißt es: Man darf von Schülern und Eltern  eigenen Leben leichter durchzustehen.  erwarten, „daß sie darauf aufmerksam werden, daß der  Eine solche Spiritualität des Laienreligionslehrers kann  Religionsunterricht vom Religionslehrer viel verlangt“  nicht die von Priestern und Mönchen sein. Sie wird sich  (3.7). Die Religionslehrer sollen „den Religionsunterricht  zunächst am Weltauftrag der Laien ausrichten müssen  als kirchlichen Dienst verstehen, dem neben einer unter-  und sich vor allem in seinem Interesse an den Schülern, an  richtlichen auch eine erzieherische und seelsorgliche Di-  ihrer Lebenswelt, ihren Erfahrungen, Hoffnungen und  mension zukommen“ (3.10). Die Religionslehrer werden  Perspektiven für ihr Leben zeigen. Das heißt: Er muß sich  „Anwälte zentraler Aufgaben der Kirche“ genannt (3.11).  „klein machen können“ mit den Kindern und Jugendli-  chen und doch in „wacher Zeitgenossenschaft“ mit ihnen  Natürlich ist die Rolle des Religionslehrers mit dem Wort  „Zeuge“ nicht erschöpfend beschrieben. Der Begriff er-  leben. Die Spiritualität des Religionslehrers muß auch  seine Familie einbeziehen.  hebt keinen Ausschließlichkeitsanspruch. Er signalisiert  auch nicht einfach eine unkritische Rückkehr zum Reli-  Diese wache Zeitgenossenschaft wird den Religionslehrer  gionsunterricht als „Verkündigung“, ohne den Begriff  immer wieder damit versöhnen müssen, daß er einen  Verkündigung zu differenzieren. Vor allem will die Vor-  spannungsreichen Beruf hat. Spannungspole sind Kirche  stellung vom Religionslehrer als Zeuge diesen nicht mit  und Staat, Schule und Pfarrgemeinde, theologische und  einer übermächtigen Forderung erdrücken, sie will ihm  pädagogische Wissenschaft, Eltern und Schüler. Der Reli-  vielmehr eine Perspektive bieten.  gionslehrer sieht sich daher nicht nur vor sehr unter-  Mit „Zeuge“ ist zunächst etwas ganz anderes gemeint: Er  schiedliche Ansprüche gestellt. Er ist zugleich auch  ist jemand, der etwas bekundet, wovon er existentiell be-  Vermittler dieser Interessen und Anliegen. Das bedeutet,  troffen ist. Der Glaubenszeuge ist also bereit, Auskunft  daß er sich einerseits den unterschiedlichen Einflüssen  und Rechenschaft über den Glauben, den er vertritt, zu  von außen aussetzen und zugleich bemüht sein muß, die  geben, so wie es im 1. Petrusbrief gefordert wird: „Seid  eigene Identität zu finden und zu wahren. Seine Spiritua-  lität ist daher entscheidend von der Dienstbereitschaft zur  stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach  der Hoffnung fragt, die euch erfüllt“ (1 Petr 3, 15).  Vermittlung geprägt. Mit dieser Mittleraufgabe steht der  Religionslehrer in einer Tradition mit großen Persönlich-  Auskunft geben kann nicht heißen, den Auskunftsuchen-  keiten der Heiligen Schrift. An ihnen wird deutlich, wie  den für die eigene Sache zu vereinnahmen. Der Religions-  den zur Vermittlung Berufenen oft harte Zerreißproben  lehrer sollte zwar bekennend, aber doch in einer der  auferlegt werden. In besonderen Krisensituationen kann  Unterrichtssituation angemessenen Sprache von dem re-  sich der Religionslehrer sogar in der biblischen Rolle des  den, was ihm wichtig ist. Dabei muß er die Freiheit des  „Sündenbocks“ wiederfinden und gefordert sein, für das  Schülers respektieren, entweder positiv auf das einzuge-  Versagen anderer einzutreten. Solche Spannungen auszu-  hen, was er vertritt, oder aber es abzulehnen. Junge Men-  halten und den Dienst der Vermittlung zu leisten, setzt  schen wollen nicht nur wissen, was die Kirche lehrt,  voraus, daß der Religionslehrer sein Leben im Lichte des  sondern sie wollen vor allem wissen, was der Glaube für  Evangeliums sehen lernt und daß er es aus dem Glauben  den konkreten Menschen, der ihnen gegenübersteht, be-  an Jesus Christus gestaltet.  deutet. Viele Religionslehrer mögen sich von diesem exi-  Der gelebte Glaube kann auf vielfache Weise in einer  stentiellen Anspruch überfordert fühlen, und dennoch  kann um der Sache des Glaubens willen nicht auf ihr  christlichen Existenz konkretisiert werden. Allgemein  verbindliche Formen lassen sich daher nicht benennen  Zeugnis verzichtet werden. Der Religionslehrer muß zei-  gen, daß er selbst von dem betroffen ist, was er vertritt.  und führen kaum zu einer christlich durchformten Exi—Keın Medienpaket ann das Glaubenszeugnıis des raucht der Religionslehrer eiıgene Formen des geistliıchen
Religionslehrers ersetzen“ (5.6) Lebens. Er raucht ıne Spirıtualıität, die VO  — eiıner Oftten-
In der „Stellungnahme ZzUu Religionsunterricht”, die VO heıit (sott und seinem Mıtmenschen gepragt 1St, 1ıne
Beırat Erziehung un: Schule 1m Jahre 1981 erarbeıtet Spirıtualıität, dıe iıhm hılft, Durststrecken und Krısen 1mM
worden ISt, heıiflßt Man darf VO Schülern un Eltern eıgenen Leben leichter durchzustehen.
erwarten, „dafß s$1e darauf autmerksam werden, da{fß der 1ne solche Spirıtualıtät des Laienreligionslehrers kann
Religionsunterricht VO Religionslehrer viel verlangt” nıcht die VO Priestern un Mönchen se1n. Sıe wırd sıch
© Die Religionslehrer sollen „den Religionsunterricht zunächst Weltauftrag der Laı1en ausrichten mussen
als kiırchlichen IDienst verstehen, dem neben eıner nNnier- und sıch VOT allem ın seinem Interesse den Schülern,
richtliıchen auch ıne erzieherische und seelsorgliche Di1- ıhrer Lebenswelt, iıhren Erfahrungen, Hoiffnungen un
mensıon zukommen“ Die Religionslehrer werden Perspektiven für ihr Leben zeıgen. Das heißt Er MU: sıch
„Anwälte zentraler Aufgaben der Kırche ZENANNTL (Dal „kleın machen können“ mıt den Kındern und Jugendlı-

chen und doch ın „Wwacher Zeitgenossenschaft” mMI1t iıhnenNatürlich 1St die Rolle des Religionslehrers miI1t dem Wort
„Zeuge” nıcht erschöptend beschrieben. Der Begriff C1I-

leben Dıe Spirıtualität des Religionslehrers MUu auch
seıne Famlıulıe einbeziehen.hebt keinen Ausschließlichkeitsanspruch. Er sıgnalısıert

auch nıcht eintach ıne unkritische Rückkehr ZUuU eln Diese wache Zeitgenossenschaft wırd den Religionslehrer
gi1onsunterricht als „Verkündigung”, ohne den Begriff ımmer wıeder damıt versöhnen mussen, da{ß eınen
Verkündigung dıtfferenzıeren. Vor allem 11l die Vor- spannungsreichen Beruft hat. Spannungspole sınd Kırche
stellung VO Religionslehrer als Zeuge diesen nıcht mıt und Staat, Schule und Pfarrgemeinde, theologische und
eıner übermächtigen Forderung erdrücken, S$1€e 1l ıhm pädagogische Wiıssenschaft, Eltern und Schüler. Der elı-
vielmehr ıne Perspektive biıeten. gyjonslehrer sıeht sıch daher nıcht NUr VOT sehr nNnier-

Miıt „Zeuge“” 1St zunächst EeLWAS Sanz anderes gemeınt: Er schiedliche Ansprüche gestellt. Er 1St zugleıch auch
1St jemand, der eLWwWAaSs bekundet, OVON exıstentiell be- Vermiuttler dieser Interessen und Anlıegen. DDas bedeutet,
troffen 1St Der Glaubenszeuge 1St also bereıt, Auskuntt da{ß sıch einerseılts den unterschiedlichen Einflüssen
und Rechenschaftt über den Glauben, den vertritt, VO  — außen aussetizen und zugleıch bemührt seın mudß, dıe
gyeben, w1€e 1mM Petrusbriet gefordert wiırd: „Seıd eigene Identität tinden und wahren. Seıine Spirıtua-

lıtät 1St daher entscheidend VO  — der Dienstbereitschaft ZUrbereıt, jedem ede und Antwort stehen, der nach
der Hoffnung fragt, die euch rtüllt“ etr d 15) Vermittlung gepragt Mıt dieser Mittlerautgabe steht der

Religionslehrer in eıner TIradıtion mıiıt großen Persönlich-
Auskunfrt geben kann nıcht heißen, den Auskunftsuchen- keıten der Heılıgen Schritt. An ihnen wırd deutlich, Ww1€e
den tür dıe eigene Sache vereinnahmen. Der Religions- den zZzu  — Vermittlung Berufenen oft harte Zerreißprobenlehrer sollte WaTt bekennend, aber doch in einer der auferlegt werden. In besonderen Krisensituationen ann
Unterrichtssituation angeEMESSCNCN Sprache VO  — dem sıch der Religionslehrer Oß ın der bıbliıschen Rolle des
den, W 9as ıhm wichtig 1St. Dabe!ı mMU dıe Freiheıit des „Sündenbocks“ wıederfinden un gefordert se1ın, für das
Schülers respektieren, entweder pOSILLV autf das einzuge- Versagen anderer einzutreten. Solche Spannungen USZU-
hen, W as vertritt, oder aber abzulehnen. unge Men- halten und den Diıienst der Vermittlung eısten,schen wollen nıcht UTr wIsSsen, W as dıe Kırche lehrt,

VOTraus, daß der Religionslehrer seın Leben 1m Lichte des
sondern S1Ce wollen VOT allem WISSen, WAasSs der Glaube für Evangelıums sehen lernt und da{fß 4aUS dem Glauben
den onkreten Menschen, der iıhnen gegenübersteht, be- Jesus Chrıistus gestaltet.deutet. Viele Religionslehrer mOögen sıch VO  n diesem eX1-

Der yelebte Glaube kann auf vielfache Weıse In einerstentiellen Anspruch überfordert fühlen, und dennoch
kann der Sache des Glaubens wiıllen nıcht auf ihr christlichen Ex1istenz konkretisiert werden. Allgemeın

verbindliche Formen lassen sıch daher nıcht benennenZeugn1s verzıchtet werden. Der Religionslehrer mMuUu Ze1-
SCH, da{ß selbst VO dem betrotften 1St, W AaS vertritt. und tführen kaum eiıner christlich urchtormten Exı1-



b18 Tagungen
nz Diese entfaltet sıch 1ın dem, W as zZzu  _ Lebenstorm e1l- meınschaft mıt anderen Christen immer wıeder 1ne
NC jeden Christen gehört In tätıger Nächstenliebe, 1mM Verlebendigung und Vertiefung seınes Glaubens be-
Lesen der Heılıgen Schrift, 1im persönlıchen Gebet, 1im mühen. Das galt schon für die eıt des Studiums und mehr
Empfang der Sakramente und ın der eilnahme Got- noch für die eıt seiner Berutstätigkeit, In der dıe Getahr
tesdienst der (Gemeinde. uch der Religionslehrer ISt der Isolıerung oft größer 1St als während der Studienzeit
WI1€e alle Christen darauf angewlesen, sıch ıIn der (Ge- 1im Kontakt mıiıt Studenten

E des Kompromisses
Zu einem Kongreß deutschsprachiger
Moraltheologen un Sozialethiker
Wo ımmer In den etzten Jahren moralısche Fragen zu Beide Begriffe ann INa  - nach dem Muster eines eın
Gegenstand öffentlichen Nachdenkens wurden, pragmatiıschen Arrangements der beteiligten Interessen
die Wort kommenden FEınstellungen un: Beurteıijlun- verstehen. Dies dürfte der Grund dafür se1ın, daß beide In
SCcCHh dadurch gekennzeichnet, daß S1e stark dıvergierten der Theologijegeschichte keinen allzu Klang haben,
und obendreın mIı1t großer Heftigkeıit vorgebracht WUuI - obschon die damıt angesprochenen Problemstellungen In
den In kontroverse Dıskussion geraten sınd auch solche der Tradıition durchaus sachliche Parallelen haben, WI1e
Normen, Lebenstormen und Ziele polıtıschen Handelns, Helmut Weber, der die Tagung In Irtıier leıtete, iın eıner
die bısher als den unverzichtbaren Grundlagen eıner dort oft erwähnten Arbeıt zeıgen konnte.
humanen Gesellschaftsordnung gehörend angesehen Wenn Ethiker VO Kompromuifßs un: Toleranz sprechen,
wurden un deshalb unangefochten heben. Pluralität geht freilich mehr als pragmatısche Arrange-
in den Sınnvorstellungen und auch In grundlegenden MOTAd- n  X nämlı:ch darum, W1€ das Miıteinander VO Men-
ıschen Or entierungen 1St unabhängıg VO  —_ der Frage, ob schen un: Gruppen angesıichts weıtreichender Diıssense
S1e auch wünschenswer se1l Faktum. 1mM sıttlıchen Urteıl,; dıe der diskursiven Anstrengung W1-
Freilich 1St diese Feststellung lediglıch dıe, Beschreibung derstehen, gelıngen ann Wıe sol] INa  —; miıt dem, W as

eınes Phänomens und besagt nıchts über dessen Ursa- aller Anstrengung dıvergent bleıbt, umgehen, ohne
den 1im Glauben erkannten sıttlıchen Ausspruch eintachchen. Diese können ın gegensätzlıchen Wertstellungnah-

INCN, 1ın verschiedenen Prioritäten tfür Konftlıkttälle, 1m herabzusetzen?
ungleichen rad der Bemühung rationale Einsıicht, In Diese rage machte der Moraltheologenkongreifßs ın Irier
der unterschiedlichen Beurteijlung eiıner Siıtuation oder 1M (Gesamtthema: „Radıkalıtät und Kompromiß In der
Umgang miı1t Gefühlen suchen se1n, W1€e Volker Eıd chrıstlıchen Ethık”) seiıner besonderen Aufgabe. In den
(Bamberg) 1m einleıtenden Referat ZU dıesjährıgen (21 Vorträgen und Arbeıitsweisen kam dieser Sachverhalt 1mM-
Kongrefß deutschsprachiger Moraltheologen und Soz1ial- INCT wıeder auf dreı Ebenen ZUur Sprache:
ethiker ( bıs In TI'rıer) einıgen beispielhaften auf der Ebene der Haltung un des Handelns des eIN-
öffentlichen Kontroversen aufzuzeigen versuchte. Er hob zelnen, der sıch recht unterschiedlichen und nıcht sel-

ten wıdersprüchlichen Normanforderungen sdabe!ı auch die Möglichkeıit hervor, da{fß eın Diıssens ıIn der
moralıschen Bewertung durch Nıichtbeachtung des SO7Z10- übersıieht;
kulturellen Wandels der Lebenstormen hervorgerufen auf der Ebene VO Kırche, die den Überzeugungen,
oder unnötıg verschärtt wırd. Idealen un Wertvorstellungen anderer Gruppen IN der

Gesellschaft Stellung beziehen un konkret entschei-
Wiıe ırd der Christ mıiıt dem bleibenden den mudfß, un: 1ewelt S1€e mIıt ıhnen zusammenwiır-

ken will;Diıssens im sıttlichen eıl fertig? auf der FEbene der rechtlichen un polıtıschen Gestal-
Die Bemühungen Aufarbeitung weltanschaulicher L(ung des Zusammenlebens 1m Staat.
un: ethisch-praktischer Überzeugungsdissense haben 1n
der Neuzeıt ZUur Herausbildung eınes Konfliktethos SC
führt, das als konstitutiver Bestandteıiıl ıIn die rechtliche Verträgt die Radıkalıtät des Evangeliums

das Eingehen von Kompromissen?Grundordnung des modernen demokratischen Staates
eingegangen 1St. Dıe wirkungsgeschichtlich entsche1i- Durch dıe Auseinandersetzung diıe Friedenssicherung
dende ıdeelle Grundlage WAar hierbei die christliche Lehre un durch die unmıiıttelbare Berufung auf die Bergpredigt
VO (Jew1ssen jedes einzelnen Menschen, dıe mıttels An- als polıtıscher Handlungsanweısung INn einem eıl der
erkennung VO  - staatlıchen Handlungsschranken (Freıi- Friedensbewegung hat VOT allem der (ın der Christen-
heitsrechte) un: Verfahrensregeln mıt der Notwendig- tumsgeschichte Ja keineswegs neue) Streıt Verbindlich-
keıt, eıner Einheit 1mM Handeln kommen, vereinbar keitsgrad und Erfüllbarkeit der Forderungen Jesu NEUEC

wurde. Die Grundfiguren dieses Konfliktsethos sınd außer rısanzNSo WAar denn NUu  — tolgerichtig, eınen
der Achtung der Personwürde Toleranz und Kompromıiß. Neutestamentler ZUr Sache vernehmen.


